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 Veröffentlicht am 16.01.1973

Norm

StGB §34 Z10

Rechtssatz

Der Milderungsgrund der drückenden Armut ist bei aufrechtem Dienstverhältnis auch dann nicht gegeben, wenn

dessen Kündigung droht.

Entscheidungstexte

12 Os 198/72

Entscheidungstext OGH 16.01.1973 12 Os 198/72

9 Os 16/76

Entscheidungstext OGH 10.03.1976 9 Os 16/76

Vgl auch; Beisatz: Von einer besonderen (drückenden) Notlage kann bei einer erst seit wenigen Tagen dauernden

Beschäftigungslosigkeit und dem Besitz einer Arbeitsplatzzusage zum Tatzeitpunkt nicht gesprochen werden. (T1)

Schlagworte

SW: Arbeitsverhältnis
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